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Bezeichnung zugelassener Prüfer Prüffrist 

1. Elektrische Anlagen und Betriebsmittel unter Tage - Inbetriebnahmeprüfungen 

1.1 Neuanlagen und geänderte elektrische Anla-
gen - Sachverständiger vor Inbetriebnahme 

1.2 tragbare oder fahrbare elektrische Kleingeräte 
für vorübergehenden oder seltenen Einsatz 
sowie ortsveränderliche elektrische Betriebs-
mittel 

- Sachverständiger  vor Inbetriebnahme und nach jeder Än-
derung 

1.3 elektrische Anlagen und elektrische Betriebs-
mittel mit einer Nennspannung von 1.000 V 
Wechselspannung oder 1.500 V Gleichspan-
nung sowie tragbare oder fahrbare Kleingeräte 
für vorübergehenden Einsatz 

- Elektro-Aufsichtsperson 
- besonders qualifizierte Elektro-

Fachkraft 
vor Inbetriebnahme 

1.4 Kabel und Leitungen einschließlich Verbindun-
gen und Anschlüsse bis 20 kV 

- Elektro-Aufsichtsperson 
- besonders qualifizierte Elektro-

Fachkraft 
vor Inbetriebnahme 

1.5  ersetzte und umgesetzte serienmäßig und an-
schlussfertig zusammengebaute elektrische 
Anlagen für nicht-explosionsgefährdete Berei-
che 

- bestellte Elektro-Fachkraft 
- besonders qualifizierte Elektro-

Fachkraft 
vor Inbetriebnahme 

1.6 kurzzeitiges Unterspannungsetzen für einen 
Probebetrieb neuerrichteter oder geänderter 
elektrischer Anlagen 

 

- Elektro-Aufsichtsperson vor Inbetriebnahme 
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1.7 kurzzeitiges Unterspannung setzen für  einen 
Probebetrieb neuerrichteter oder geänderter 
elektrischer Anlagen bis 1000 V außerhalb ex-
plosionsgefährdeter Bereiche 

- Elektro-Fachkraft vor Inbetriebnahme 

1.8 vorläufige Prüfungen eigensichererer elektri-
scher Anlagen unter den Bedingungen, dass 
die endgültige Prüfung durch einen Sachver-
ständigen innerhalb von drei Monaten bzw. in 
schlagwetter- und explosionsgefährdeten Be-
reichen innerhalb von zwei Wochen erfolgt 

- Elektro-Aufsichtsperson vor Inbetriebnahme 

2. Elektrische Anlagen und Betriebsmittel unter Tage - wiederkehrende Prüfungen 

2.1 elektrische Anlagen und Betriebsmittel ein-
schließlich ortsveränderliche elektrische Be-
triebsmittel im Schlagwetterbereich gemäß 
Bläserklasse 1 mit Abbau und Versatz 

- Elektro-Fachkraft 
- Elektro-Aufsichtsperson 

2 Wochen 
monatlich 

2.2 elektrische Anlagen und Betriebsmittel ein-
schließlich ortsveränderliche elektrische Be-
triebsmittel außerhalb des Schlagwetterberei-
ches gemäß Bläser klasse 1 

- Elektro-Fachkraft 
- Elektro-Aufsichtsperson 

2 Monate 
4 Monate 

2.3 ortsfeste elektrische Anlagen mit Nenn-
spannungen bis 400 V 

- Elektro-Fachkraft 
- Elektro-Aufsichtsperson 

monatlich 
2 Monate 

2.4 elektrische Anlagen in gasgefährdeten Berei-
chen 

- Elektro-Fachkraft 
- Elektro-Aufsichtsperson 

täglich 
wöchentlich 
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2.5 Kabel und Leitungen sowie zugehörige Garni-
turen in Schächten 

- elektrotechnisch unterwiesene Per-
sonen 

- Elektro-Aufsichtsperson 

2 Monate 
 
4 Monate 

2.6 elektrische Anlagen und  elektrische Betriebs-
mittel einschließlich der tragbaren und fahrba-
ren elektrischen Kleingeräte (Jahresrevision) 

- Sachverständiger jährlich (mindestens alle 15 Monate) 

2.7 instandgesetzte und veränderte schlagwetter- 
und explosionsgeschützte elektrische Be-
triebsmittel müssen, sofern Veränderungen am 
elektrotechnischen Teil vorgenommen wurden, 
geprüft werden 

- Sachverständige 
- Bergbau-Versuchsstrecke 
- Physikalisch-Technische  Bundes-

anstalt 
- technische Überwachungsorganisa-

tion 
- Hersteller 

vor Wiederverwendung 

2.8 instandgesetzte schlagwetter- und explosions-
geschützte elektrische Betriebsmittel, bei de-
nen infolge der Instandsetzung der Schlagwet-
terschutz oder der Explosionsschutz nicht be-
einflusst wird, müssen geprüft werden  

- Sachverständige  
- als Prüfer bestellte Elektro-

Aufsichtspersonen 
- Physikalisch-Technische Bundesan-

stalt 
- Bergbau-Versuchsstrecke 
- technische Überwachungsorganisa-

tion 
- Hersteller 

vor Wiederverwendung 
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3. Elektrische Anlagen und Betriebsmittel über Tage - Inbetriebnahmeprüfungen 

3.1 Neuerrichtete Hoch- und Mittelspannungs-
schaltanlagen 

- Sachverständiger der Prüforganisa-
tionen vor Inbetriebnahme 

3.2 Neuerrichtete und geänderte elektrische Anla-
gen im Niederspannungsbereich 

- Errichter (Errichtererklärung) 
- Elektro-Fachkraft vor Inbetriebnahme 

3.3 tragbare oder fahrbare elektrische Kleingeräte 
sowie elektrische Betriebsmittel - Elektro-Fachkraft vor Inbetriebnahme 

4. Elektrische Anlagen und Betriebsmittel über Tage - wiederkehrende Prüfungen 

4.1 elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmit-
tel - Elektro-Fachkraft 4 Jahre 

4.2 elektrische Anlagen und elektrische Betriebs-
mittel, die funktionell und sicherheitstechnisch 
mit Arbeits- und Betriebsvorgängen des Unter-
tage-Betriebes zusammen hängen  

- Sachverständiger jährlich (mindestens alle 15 Monate) 

4.3 elektrische Anlagen und ortsfeste elektrische 
Anlagen in „Betriebsstätten, Räumen und An-
lagen besonderer Art“ 

- Elektro-Fachkraft 
- Elektro-Aufsichtsperson 

2 Monate 
6 Monate 

4.4 Fehlerstrom-, Differenzstrom- und Fehlerspan-
nungsschutzschalter in stationären Anlagen 

- Elektro-Fachkraft  
- Betreiber 

6 Monate 
arbeitstäglich (mechanische Auslösung) 

4.5 Fehlerstrom-, Differenzstrom- und Fehlerspan-
nungsschutzschalter in nichtstationären Anla-
gen 

- Elektro-Fachkraft 
- Betreiber 

6 Monate 
arbeitstäglich (mechanische Auslösung) 
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4.6 Schutzmaßnahmen mit Fehlerstromschutzein-
richtungen in nichtstationären Anlagen 

- Elektro-Fachkraft 
- Betreiber 

monatlich 
arbeitstäglich (mechanische Auslösung) 

4.7 ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel  - Elektro-Fachkraft 6 Monate 

4.8 ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel in 
Büros - Elektro-Fachkraft 2 Jahre 
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